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Die Verteilung der Mittel ist langfristig für den 
Perspektivplanzeitraum schwerpunktmäßig auf 
solche Städte und Gemeinden vorzunehmen, in 
denen der Einsatz dieser Mittel zu größeren Lei
stungen für die Bürger führt und mit einem hohen 
Nutzen verbunden ist.
Die Städte und Gemeinden sind an Leistungen, die 
sie zur Verbesserung und Erweiterung der Tätig
keit der sozialistischen Handelsbetriebe vollbringen, 
materiell zu interessieren. Die Räte der Städte und 
Gemeinden haben das Recht, folgende Formen von 
ökonomischen Beziehungen mit den Handelsbetrie
ben zu vereinbaren:
— Erhebung von Kommunalgebühren auf der

Grundlage von Ortssatzungen bei Teilnahme
von Handelsbetrieben an kommunal organisier
ten Veranstaltungen (Märkten, Messen, Volks
festen u. a.)

— Entrichtung einer Kommunalpacht auf der
Grundlage von Nutzungsverträgen für die
Schaffung und Erweiterung von Handelseinrich
tungen aus kommunalen Mitteln. Die Zahlung 
sollte in der Regel auf eine Dauer von drei Jah
ren beschränkt werden.

Maßstab für die zu vereinbarende Höhe der Ge
bühren und Kommunalpachten ist das aus dem zu
sätzlichen Warenumsatz erzielte Reineinkommen, 
über das die Partner verfügen können-. Die Ein
nahmen aus Kommunalpacht und Kommunalgebüh
ren werden nicht in das langfristige staatliche Haus
haltsnormativ einbezogen.
Zur Erhöhung der Leistungen für das Kur- und 
Erholungswesen und zur Durchführung kultureller 
Maßnahmen erhalten die Städte und Gemeinden 
weiterhin- zusätzlich die Kurtaxe und die Ver
gnügungssteuern.
Den kreisangehörigen Städten und größeren Ge
meinden können die Steuern des genossenschaft
lichen und privaten Handwerks, das Reparaturen, 
Dienstleistungs- und Versorgungsaufgaben für die 
Bürger der Stadt bzw. Gemeinde zu lösen hat, so
wie privater Dienstleistungsbetriebe und Dienst
leistungsbetriebe mit staatlicher Beteiligung als 
planmäßige eigene Einnahmen übertragen werden.
Die Beteiligung der Städte und Gemeinden an die
sen Steuern erfolgt durch Beschluß des Kreistages 
in Übereinstimmung mit der Volksvertretung der 
betreffenden Stadt oder Gemeinde.
Die Beteiligung ist im Perspektivplanzeitraum so zu 
gestalten, daß die Volksvertretungen und Räte die
ser Städte und Gemeinden an der ständigen Erhö
hung der Dienst- und Reparaturleistungen mate
riell interessiert sind. Dabei ist davon auszugehen, 
daß den Städten und Gemeinden nur Steuern 
solcher Betriebe zugeordnet weiden, die vorwiegend 
Dienst- und Reparaturleistungen sowie Versor
gungsaufgaben für die Bürger dieser Stadt bzw. 
Gemeinde durchführen.
Über die Gewährung der gesetzlich möglichen 
Steuerermäßigungen entscheiden die Räte der 
Kreise in Übereinstimmung mit den Räten der 
Städte und Gemeinden, in deren Haushalte die 
Steuern fließen. Dabei ist zu sichern, daß solche Er
mäßigungen ausschließlich unter dem Gesichtspunkt 
der weiteren Verbesserung der Leistungen für die 
Bürger gewährt werden.

4. Entsprechend dem Grundsatz, daß gutes Wirtschaf
ten ökonomische Vorteile bringt, verbleiben den 
örtlichen Volksvertretungen und ihren Räten lang
fristig alle zusätzlich erwirtschafteten Mittel. Soweit 
sie diese Mittel im Laufe des Jahres nicht für ihre 
kommunalen Aufgaben verwenden und der ge
plante Kassenbestand am Jahresende erreicht 
wurde, sind die Mittel auf den Fonds der Volks
vertretung in das nächste Jahr zu übertragen. Für 
die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist 
dieser Fonds wie bisher mit 3 Prozent zu verzin
sen.
Im Interesse der systemgerechten Gestaltung der 
Haushaltswirtschaft und im Zusammenhang mit der 
Entwicklung einer ökonomisch begründeten Fonds
wirtschaft im Rahmen der zentralen staatlichen 
Planung wird für den Bestand des Fonds der 
Volksvertretung ein Höchstsatz eingeführt. Er be
trägt für den Fonds 

des Bezirkstages 10 Prozent des Haushaltsvolu
mens des Rates des Bezirkes 
der Volksvertretungen der Kreise, Städte und Ge
meinden 8 Prozent des Haushaltsvolumens des 
Rates des Kreises, der Stadt bzw. Gemeinde.

- Bei Städten und Gemeinden mit einem Haus
haltsvolumen unter 500 TM beträgt der staatliche 
Höchstsatz für den Fonds der Volksvertretung 
40 TM.

Die den Höchstsatz übersteigenden Beträge sind zur 
vorfristigen Tilgung beschlossener Investitionskre
dite zu verwenden. Soweit keine Kredite zu tilgen 
sind, ist der übersteigende Betrag zur Finanzierung 
planmäßiger Aufgaben im Territorium einzusetzen. 
Am Jahresende nicht verbrauchte Mittel für In
vestitionen und Werterhaltungen sind dem „Fonds 
für die Erweiterung und Erhaltung des staatlichen 
Vermögens“ zuzuführen. Diese Mittel stehen den 
örtlichen Volksvertretungen ausschließlich zur wei
teren Finanzierung von Investitionen und Wert
erhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Übersteigen 
die Mittel dieses Fonds die materiellen Möglichkei
ten und können sie deshalb im Perspektivplanzeit
raum nicht eingesetzt werden, sind sie systemge
recht für die vorfristige Tilgung von Investitions
krediten zu verwenden.
Zur Erhöhung ihrer Verantwortung und Verein
fachung der Arbeit erhalten ab 1971 die Räte der 
Bezirke und Kreise das Recht, alle im Laufe eines 
Jahres auf Grund von Beschlüssen zentraler Staats
organe zusätzlich durchzuführenden Aufgaben 
eigenverantwortlich im Rahmen eines zentralen 
staatlichen Limits zu finanzieren. Die Räte der 
Stadt- und Landkreise finanzieren eigenverant
wortlich im Rahmen dieses Limits auch die Auf
gaben für die Stadtbezirke bzw. kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden, soweit sich solche auf 
Grund von Beschlüssen zentraler Staatsorgane er
geben.

. Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Räte sind 
auf der Grundlage des zentralen staatlichen Pla
nes für die Erhaltung und Erweiterung des volks
eigenen Wohnungsbestandes, der kommunalen 
Einrichtungen und Verwaltungen verantwortlich, 
soweit die Verantwortung für den volkseigenen 
Wohnungsbestand nicht den volkseigenen Betrie
ben und Kombinaten übertragen ist. Auch für diese


